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Neukonzeption der Live-in-Betreuung:  
Eine regulatorische Perspektive auf trans-
nationale Care-Arbeiter*innen in deutschen 
Live-in-Arrangements 
Gülten Gizem Fesli 

AUF EINEN BLICK 

• Transnationale Care-Arbeiter*innen aus Osteuropa gehen häufig irregulärer Er-

werbsarbeit in deutschen Haushalten mit Pflegebedarf nach.  

• Die Praxis der irregulären 24-Stunden-Live-in-Betreuung in Deutschland weist im 

Hinblick auf das deutsche Arbeitsrecht regulatorische Lücken auf.  

• Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen könnten die Herausforderungen für transnatio-

nale Pflegekräfte verringern und möglicherweise die 24-Stunden-Live-in-Betreu-

ung auf Bundesebene regulieren.  

• Politische Änderungen sollten die formale Anerkennung der Pflegearbeit als sys-

temrelevante Arbeit umfassen. 

• Stichworte: irreguläre Erwerbsarbeit, Arbeitsmigration, transnationale Care-Arbei-

ter*innen, Arbeitsmarktpolitik, Live-in-Arrangements. 

 
 
REGULIERUNG TRANSNATIONALER  
CARE- UND PFLEGEARBEIT  
IN LIVE-IN-ARRANGEMENTS  

 

Die Irregularität transnationaler und häuslicher Pflege-

arbeit in deutschen Live-in-Arrangements manifestiert 

sich in sozialräumlicher Isolation, Rund-um-die-Uhr-

Verfügbarkeit, fehlendem Zugang zu Sozialleistungen 

wie Mindestlohn und Gesundheitsversorgung sowie in 

Herausforderungen hinsichtlich der Aufenthaltsgeneh-

migung. Dieser DIFIS-Impuls verdeutlicht die Rege-

lungslücken der 24-Stunden-Live-in-Betreuung mit 

Blick auf das deutsche Arbeitsrecht und untersucht die 

Komplexität der 24-Stunden-Live-in-Arrangements aus 

arbeitssoziologischer Perspektive. Der DIFIS-Impuls 

macht Vorschläge für arbeitsmarktpolitische Maßnah-

men, die diese Herausforderungen angehen und die 

24-Stunden-Betreuung auf Bundesebene regeln könn-

ten. Zu den vorgeschlagenen Maßnahmen gehören die  

 

Begrenzung der 24-Stunden-Verfügbarkeit, die In-

tegration in das Sozialversicherungssystem, die Rege-

lung des Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Status und die Re-

gulierung transnationaler Pflegeagenturen, um ein 

gerechteres und sichereres Arbeitsumfeld für transna-

tionale Pflegekräfte in Deutschland zu schaffen.1 Dar-

über hinaus ist diese Neukonzeption von entscheiden-

der Bedeutung für die Verbesserung des sozialen 

Status der Pflegearbeit und für die effektive Anwerbung 

und Bindung qualifizierter transnationaler Hausange-

stellter. Sie ist unerlässlich, um Probleme wie dem 

Mangel an qualifizierten Fachkräften in Deutschland zu 

begegnen. 

Da der Anteil älterer Menschen in Deutschland 

stetig zunimmt, ist davon auszugehen, dass auch die 
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Zahl der Pflegebedürftigen steigen wird. Laut der Sta-

tistik der Europäischen Union über Einkommen und so-

ziale Schutzleistungen (EU SILC) gab es im Jahr 2011 

in Deutschland bereits 5,4 Millionen Menschen, die 

trotz Pflegebedürftigkeit und Hilfsbedarfs keine Leis-

tungen der Pflegeversicherung erhielten. Nach Anga-

ben der Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-

beit und Entwicklung (OECD) erhielten rund 3,3 

Millionen Menschen, die keine Leistungen der Pflege-

versicherung bezogen, informelle Pflege und Unter-

stützung. Bezieht man die Empfänger*innen informel-

ler Pflege, wie etwa selbst organisierte häusliche 

Pflege, mit ein, steigt die Zahl auf rund 4,7 Millionen 

Menschen.2 

Es gibt nur wenige offizielle Daten zur Anzahl der 

Menschen, die eine 24-Stunden-Betreuung benötigen. 

Dies liegt daran, dass die von „transnationalen Frauen“ 

in 24-Stunden-Betreuungsverhältnissen geleistete 

häusliche Pflege informelle Erwerbsarbeit ist, also 

ohne oder mit nur geringer sozialer Absicherung und 

niedrigen Löhnen. Angesichts der zu erwartenden Zu-

nahme der Zahl der Menschen, die Langzeitpflege be-

nötigen, ist der Bedarf an Unterstützung im Alltag über 

die Grundpflege hinaus offensichtlich. Deutschland 

muss einfache Modelle für eine formelle, präzise und 

effiziente Pflege in verschiedenen Umgebungen erpro-

ben. Dazu gehört auch die 24-Stunden-Häusliche-

Pflege, da viele ältere Menschen und ihre Familien den 

Wunsch hegen, dass ihre Angehörigen in ihrer ge-

wohnten Umgebung gepflegt werden. Dies ist zum Teil 

auf den Mangel an formellen Pflegeeinrichtungen so-

wie auf teure Altenheime zurückzuführen. Darüber hin-

aus gibt es die Möglichkeit der ambulanten Pflege, bei 

der eine Pflegekraft in regelmäßigen Abständen eine 

pflegebedürftige Person in ihrem zu Hause für be-

grenzte Zeit besucht und ambulant pflegt. 

 

RECHTLICHE HERAUSFORDE-
RUNGEN AM ARBEITSPLATZ FÜR 
LIVE-IN-CARE-ARBEITER*INNEN 
 

Obwohl transnationale Care-Arbeiter*innen in Privat-

haushalten hauptsächlich für die Hausarbeit und die 

Betreuung älterer Menschen zuständig sind, müssen 

sie oft auch Pflegeaufgaben für ältere Personen über-

nehmen, für die eine pflegerische Ausbildung erforder-

lich wäre.3 Die Pflege umfasst beispielsweise die Ver-

abreichung von Medikamenten und Injektionen sowie 

das Wechseln von Verbänden. Dies gilt insbesondere 

für Menschen, die auf Langzeitpflege angewiesen sind, 

deren Durchschnittsalter bei 75 Jahren liegt und an De-

menz oder Alzheimer leiden. Für diese Gruppe liegt der 

Pflegegrad nach dem deutschen Pflegesystem, der 

von 1 bis 5 reicht, im Bereich von 4 bis 5. Je höher die 

Zahl, desto mehr Pflege wird benötigt. Während Stufe 

1 die Grundversorgung darstellt, entspricht Stufe 5 

dem höchsten Hilfsbedarf, bei der die Pflegebedürfti-

gen gemäß der Definition des Bundesministeriums für 

Gesundheit (2022)4 schwere Beeinträchtigungen ha-

ben, die eine spezifische Pflege erfordern.  

 

Die Aufgaben von häuslichen Pflegekräften lassen sich 

in vier Hauptbereiche unterteilen: (1) Anwesenheit und 

Anleitung (tägliche Strukturierung, Beobachtung und 

Bereitschaft, Reaktionsfähigkeit), (2) Hauswirtschaft 

(Reinigung, Einkaufen, Essenszubereitung), (3) Si-

cherheit und Grundversorgung (Mobilität und Sturzprä-

vention, Haut- und Körperpflege, Anziehen und Auszie-

hen, Toilettengang, Waschen, Essen geben) und (4) 

Teilhabe (Sozialisierung, Spiel und Interaktion, Beglei-

tung). Aufgrund dieser umfassenden Tätigkeiten rund 

um die Uhr ist es schwierig, konkrete Grenzen für die 

Arbeitszeiten festzulegen. Unabhängig davon, ob die 

Erwerbsarbeit von 24-Stunden-Pflegekräften offiziell 

registriert oder informell ist, besteht aufgrund der 24-

Stunden-Verfügbarkeit ein Mangel an Schutz. Laut Au-

lenbacher et al. (2024)5 führen unbegrenzte Arbeitszei-

ten zu Überstunden, Bereitschaftsdienst und Sonn-

tagsarbeit. Daneben haben Care-Arbeiter*innen 

aufgrund von Isolation und Einsamkeit bei der Arbeit 

sowie wegen eines Mangels an Ruhe- und Freizeit ge-

24-Stunden-Live-in 

 

Der Begriff ‚24-Stunden-Live-in‛ wird in der deut-

schen Literatur häufig verwendet, um Pflegear-

rangements in privaten Haushalten zu beschrei-

ben, die in der Regel von transnationalen 

Migrant*innen aus Osteuropa erbracht werden. 

Diese leben und arbeiten oft unter informellen 

oder semi-formellen Bedingungen, wobei die 

Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit ver-

schwimmen. Daher wird dieser Begriff auch in 

diesem Beitrag verwendet. Es hat jedoch ein Be-

griffswandel stattgefunden, da Aktivist*innen, 

darunter auch die in diesem Beitrag vertretenen, 

alternative Begriffe wie ‚transnationale Care-Ar-

beiterin‛ oder ‚Pflegekraft‛, ‚Hausangestellte‛ 

oder vor allem ‚Live-in-Betreuung‛ befürworten, 

um das rechtliche Verbot der 24-Stunden-Live-in 

hervorzuheben. 
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sundheitliche Probleme wie Depressionen, da der Ar-

beitsplatz bei der Live-in-Regelung auch der Wohnort 

der Pflegekraft ist. Einsamkeit und Depressionen ver-

spüren die Care-Arbeiter*innen auch deswegen, weil 

sie häufig selbst eine Familie mit Kindern im Herkunfts-

land haben, von der sie getrennt werden und wodurch 

ebenso Lücken in der Care-Arbeit entstehen. 

Die rechtliche Unklarheit von Live-in-Arrange-

ments wurde in den letzten Jahren diskutiert und hat 

intensive politische und rechtliche Debatten ausgelöst. 

In einem maßgebenden Verfahren im Jahr 2021 klagte 

eine bulgarische 24-Stunden-Live-in-Pflegekraft na-

mens Dobrina D., unterstützt von der Gewerkschaft 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) und der 

Initiative Faire Mobilität, auf das Recht auf einen Min-

destlohn und begrenzte Arbeitszeiten, was zu einem 

Urteil des Bundesarbeitsgerichts führte. Die Care-Ar-

beiterin gewann den Prozess auf Landesebene vor 

dem Landessozialgericht Berlin-Brandenburg und er-

reichte 32.029 Euro Nachzahlungen.6 

Es gibt kaum Untersuchungen dazu, wie pflege-

bedürftige Familien sowie Pflegekräfte, die meist aus 

osteuropäischen Ländern stammen, rechtliche Unklar-

heiten in ihrem Arbeitsalltag erleben und damit umge-

hen. Diese Unklarheiten beziehen sich auf die Tren-

nung von medizinischen und pflegerischen sowie 

haushaltsnahen Tätigkeiten. Zu diesem Zweck müssen 

Regelungslücken geschlossen werden. 

Das Pflegegeld, das pflegebedürftigen Menschen 

über die Pflegeversicherung zur Verfügung steht, deckt 

keine Vollzeitbetreuung ab, die aber notwendig wäre, 

da ambulante Pflege nur begrenzt verfügbar ist. Daher 

beauftragen viele Familien ambulante Dienste und 

greifen auf günstige 24-Stunden-live-in-Betreuer*innen 

aus Süd- und Osteuropa zurück. 

 

SCHLUSSFOLGERUNG 
 

Es lassen sich drei Bereiche für regulatorische Maß-

nahmen identifizieren und diskutieren, um ein gerech-

teres und sichereres Arbeitsumfeld für transnationale 

Pflegekräfte in Deutschland zu schaffen.  

Dazu gehört zunächst die (1) Regulierung der Ar-

beitszeiten, um die 24-Stunden-Verfügbarkeit zu be-

grenzen. Die rechtliche Grundlage für die Regulierung 

der 24-Stunden-Verfügbarkeit und die Überschreitung 

der Arbeitszeiten wurde 2021 durch die gerichtliche 

Entscheidung im Fall von Dobrina D. geschaffen. Diese 

soll von den staatlichen Behörden formell umgesetzt 

und durchgesetzt werden, um begrenzte Arbeitszeiten, 

Pausen, Krankheitstage und Urlaub sicherzustellen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zudem  wird  der  Pflegemarkt  von  transnationalen

Dienstleistungsagenturen  aus  osteuropäischen  Län-

dern  dominiert.  Diese  sollen  strenger  überwacht  und

die  (2)  Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehungen  sollen

klarer geregelt werden, um festzulegen, wer der Arbeit-

geber ist. Die Angabe der Familien als formelle Arbeit-

geber  verhindert  den  Missbrauch  der  prekären  Situa-

tion  transnationaler  Pflegekräfte  durch  Vermittlungs-

agenturen  und  Dienstleister.  Dies  würde  auch  aus-

schließen,  dass  Vermittlungsagenturen  als  Scheinar-

beitgeber  auftreten  und  transnationale Pflegekräfte in

irreguläre Erwerbsarbeitsverhältnisse ohne Integration

in das deutsche Sozialversicherungssystem und ohne

formelle Arbeitsverträge locken. Darüber hinaus hat die

Internationale  Arbeitsorganisation  in  der  Konvention

C189 aus dem Jahr 20117  Hausarbeit als formelle Be-

schäftigung anerkannt. Deutschland hat diese Konven-

tion 2015 ratifiziert und behandelt häusliche Pflegear-

beit in Live-Ins als formelle Beschäftigung.

  Drittens muss die (3) Regelung von Verträgen zur

Einbeziehung und Integration von Pflegekräften in das

Sozialversicherungssystem durchgesetzt werden.  Sol-

che Regelungen sind auch für transnationale Care-Ar-

beiter*innen auf dem deutschen Arbeitsmarkt von Vor-

teil,  da  sie  dadurch  Zugang  zum  Rentenversiche-

rungssystem sowie zu einer Unfallversicherung haben.

Eine Möglichkeit zur Regelung der 24-Stunden-Betreu-

ung sind laut Rossow und Leiber (2022)8  verbesserte

rechtliche Schutzmaßnahmen und Klarheit hinsichtlich

der  Arbeitsverhältnisse  von  Live-in-Care-Arbeiter*in-

nen. Live-in-Pflegekräfte, die insbesondere aus Mittel-

und Osteuropa stammen, sind mit erheblichen  rechtli-

chen Unsicherheiten hinsichtlich ihres Beschäftigungs-

status und ihrer Rechte konfrontiert. Rechtliche Unklar-

heiten  ergeben  sich  aus  den  vertraglichen  Vereinba-

rungen,  die  oft  als  Selbstständigkeit  formuliert  sind,

aber  nicht  die  tatsächlichen  Arbeitsbedingungen  der

Pflegekräfte  widerspiegeln.  Die  Überschneidung  des

deutschen  und  osteuropäischer  Rechtssystems  er-

schwert  die  Bestimmung  der  geltenden  Arbeitsge-

setze, insbesondere in Bezug auf Mindestlohn und Ar-

beitszeiten. Auch Fragen der Sozialversicherung sind

problematisch, da Pflegekräfte in der Regel unter das

deutsche  Sozialversicherungsrecht  fallen,  obwohl  sie

bei osteuropäischen Agenturen beschäftigt sind.

  Unter  den  Interessengruppen,  darunter  die  Ge-

werkschaft ver.di und die gewerkschaftsnahe Einrich-

tung Faire Mobilität, besteht Einigkeit darüber, dass für

diese  Arbeitnehmer*innen  die  Mindeststandards  des

deutschen Arbeitsrechts gelten sollten. 
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Dies erfordert die Auffassung, dass eine sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung und keine Selbst-

ständigkeit vorliegt. Zu den Empfehlungen gehören die 

Schaffung klarer rechtlicher Rahmenbedingungen, die 

Stärkung der Arbeitnehmerrechte und die Verbesse-

rung der Überwachungs- und Durchsetzungsmecha-

nismen wie die Dokumentierung der Arbeitszeiten und 

-pausen sowie der erbrachten Tätigkeiten. Die Stär-

kung der Überwachung und Dokumentation der Ar-

beitszeiten ist für die Durchsetzung der Arbeitsrechte 

und die Einhaltung der Mindestlohngesetze entschei-

den. Die derzeitigen rechtlichen Rahmenbedingungen 

werden den besonderen Herausforderungen der Live-

in-Pflege nicht gerecht, insbesondere hinsichtlich der 

Einstufung von Bereitschaftszeiten als Arbeitszeit. Es 

braucht ein zuverlässiges System zur Erfassung der 

täglichen Arbeitszeiten, das den Anforderungen des 

deutschen Arbeitsrechts und der ILO-Konvention ent-

spricht. Auch Kocher (2022) 9 plädiert für die politische 

Regelung der Live-in-Pflege als formales Arbeitsver-

hältnis sowie für rechtliche Rahmenbedingungen für 

eine bessere Durchsetzung der Arbeitsrechte und der 

sozialen Absicherung von transnationalen Care-Arbei-

ter*innen. Die Absicherung mittels der Arbeitslosenver-

sicherung ist für transnationale Pflegekräfte zentral, da 

sie arbeits- und obdachlos werden, sobald die zu be-

treuende Person verstirbt. Vielen Familien mit pflege-

bedürftigen Angehörigen, die Hilfe suchen, fehlen In-

formationen über die verfügbaren Angebote und die 

Infrastrukturen für häusliche Pflegedienste, was zu Un-

sicherheiten hinsichtlich der Lohnzahlung während der 

Krankheit oder des Urlaubs der Pflegekraft führt. Dar-

über hinaus sind Beiträge zur Sozialversicherung für 

viele Pflegekräfte, die Familien unterstützen, unattrak-

tiv, da es keine Absicherung durch die Familienversi-

cherung gibt. Bürokratische Hürden erschweren die 

Registrierung zusätzlich und fördern ein Umfeld, in 

dem informelle Beschäftigung in und um private Haus-

halte wächst. Daher können transnationale Pflege-

kräfte unklaren Vertragsbedingungen oder Ausbeutung 

durch Vermittlungsagenturen ausgesetzt sein. Somit 

wird argumentiert, dass politische Rahmenbedingun-

gen zur Regelung von pflegerischer Care-Arbeit als for-

melle Beschäftigung erforderlich sind. Dies kann die 

Einbeziehung von transnationalen Care-Arbeiter*innen 

in das deutsche Sozialversicherungssystem ermögli-

chen. Darüber hinaus basiert formelle Beschäftigung 

auf einem Vertrag. Ein solcher garantiert Care-Arbei-

ter*innen die Rechte aus dem Arbeitsschutzgesetz. 

Dies könnte dazu führen, dass Pflege nicht mehr als 

private familiäre Verantwortung betrachtet wird, son-

dern als Erwerbsarbeit, die formell und rechtlich aner-

kannt wird. 
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